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276. Verordnung: Gewährung von Teuerungszulagen zu den Remunerationen für Lehraufträge

2 7 7 . Kundmachung: Aufhebung des § 8 Z. 1 lit. b des Erlasses über die Qualifikation der
Beamten der Sicherheitsdirektionen und der Bundespolizeibehörden wegen
Gesetzwidrigkeit durch den Verfassungsgerichtshof

278. Übereinkommen über kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Öster-
reichischen Bundesregierung und der Regierung der Volksrepublik Polen
für die Jahre 1970 und 1971 samt Anhang

2 7 9 . Abkommen zwischen dem Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen
der Republik Österreich und dem Minister für Verkehrswesen der Volks-
republik Bulgarien über die Beförderung von Personen im internationalen
Kraftfahrlinienverkehr zwischen den Vertragsstaaten

2 7 6 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung im Einverneh-
men mit dem Bundeskanzler und dem Bun-
desminister für Finanzen vom 3. August 1970
über die Gewährung von Teuerungszulagen
zu den Remunerationen für Lehraufträge

Auf Grund des § 23 Abs. 4 des Hochschul-
taxengesetzes, BGBl. Nr. 102/1953, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 156/1961,
wird verordnet:

§ 1. Personen, die auf Grund eines besonderen
Lehrauftrages Anspruch auf eine Remuneration
haben, gebühren ab 1. August 1970 Teuerungs-
zulagen im Ausmaß von je 8'2 v. H. der im § 23
Abs. 2 lit. a bis d des Hochschultaxengesetzes in
der jeweils geltenden Fassung angeführten Be-
träge.

§ 2. Auf die Berechnung der Teuerungszulagen
sind die Bestimmungen des Art. II Abs. 2 der
18. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 259/1968,
anzuwenden.

§ 3. Die Verordnung des Bundesministeriums
für Unterricht im Einvernehmen mit dem Bun-
deskanzleramt und dem Bundesministerium für
Finanzen vom 10. Dezember 1968, BGBl.

Nr. 440, und vom 16. September 1969, BGBl.
Nr. 348, tritt für die Zeit ab 1. August 1970
außer Kraft.

Firnberg

2 7 7 . Kundmachung des Bundesministers
für Inneres vom 17. August 1970 über die
Aufhebung des § 8 Z. 1 lit. b des Erlasses
des Bundesministers für Inneres vom 1. De-
zember 1963, Zl. 65.000-3/63, wegen Gesetz-
widrigkeit durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und
§ 60 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 26. Juni 1970, Zl. V 9/70, den § 8 Z. 1
lit. b des Erlasses des Bundesministers für Inneres
vom 1. Dezember 1963, Zl. 65.000-3/63, welcher
lautet: „für alle dem Personalstand der Sicher-
heitsdirektionen angehörenden Beamten", als
gesetzwidrig aufgehoben.

Rösch

14 141
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278.
Ü B E R E I N K O M M E N

über kulturelle und wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und der Regierung der
Volksrepublik Polen für die Jahre 1970 und

1971

Vom Wunsche geleitet, ihre kulturelle und
wissenschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen,
schließen die Österreichische Bundesregierung und
die Regierung der Volksrepublik Polen folgendes
Übereinkommen:

I. WISSENSCHAFT, HOCHSCHUL-,
ERZIEHUNGS- UND GESUNDHEITSWESEN

1. Die Vertragschließenden Parteien werden die
direkte Zusammenarbeit zwischen wissenschaft-
lichen Institutionen ihrer Länder im Hinblick
auf Forschungsarbeiten und die Organisation von
Seminaren usw. unterstützen.

2. Die Vertragschließenden Parteien werden die
direkte Zusammenarbeit zwischen der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften und der
Polnischen Akademie der Wissenschaften auf
Grund einer zwischen diesen Institutionen be-
schlossenen Vereinbarung unterstützen.

3. Das Bundesministerium für Unterricht der
Republik Österreich und das Ministerium für
Erziehung und Hochschulwesen der Volks-
republik Polen werden jährlich für die Dauer von
insgesamt neun Monaten absolvierte Akademiker
austauschen, um ihnen Forschungen an Archiven
und Bibliotheken zu ermöglichen, wobei in jedem
einzelnen Fall die Mindestdauer ein Monat sein
soll.

4. Die Vertragschließenden Parteien sind an
einem Austausch von je zwei Hochschulprofes-
soren auf dem Gebiete der Medizin zur Ab-
haltung von Vorträgen und Lehrveranstaltungen
für die Dauer von je zehn Tagen interessiert. Die
Themen der Vorträge und Lehrveranstaltungen
sollen von den interessierten Universitäten ver-
einbart werden.

5. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Zusammenarbeit der slawistischen und germa-
nistischen Institute der österreichischen Universi-
täten mit den slawistischen und germanistischen
Instituten der polnischen Universitäten unter-
stützen und sich bemühen, Stipendien zur Ver-
vollkommnung deutscher bzw. polnischer
Sprachkenntnisse im Rahmen bestehender Lehr-
gänge zur Verfügung zu stellen. Die österreichi-
schen Stipendiaten werden von der polnischen
Vertragspartei eingeladen werden, an einem von
der Universität Warschau alljährlich für Auslän-
der veranstalteten Kurs für polnische Literatur
und Sprache teilzunehmen.
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6. Die Vertragschließenden Parteien werden die
direkte Zusammenarbeit von Hochschulen, insbe-
sondere auf dem Gebiete der Forschung, den
Austausch von Publikationen und Informationen
sowie die Einladung von Hochschulprofessoren
zu Gastvorlesungen unterstützen. Sie werden ins-
besondere die Zusammenarbeit der Technischen
Hochschulen in Wien und Krakau unterstützen.

7. Die Vertragschließenden Parteien werden die
Einladungen von je zwei Hochschulprofessoren
durch österreichische bzw. polnische Hochschulen
für die Dauer von je zehn Tagen zur Abhaltung
von Vorträgen und Lehrveranstaltungen unter-
stützen.

8. Die Vertragschließenden Parteien werden
den Antrag einer Hochschule auf Einladung eines
Hochschulprofessors als Gastprofessor für öster-
reichische bzw. polnische Geschichte oder Litera-
turgeschichte für die Dauer von höchstens zwei
Semestern prüfen.

9. Das Bundesministerium für Unterricht der
Republik Österreich und das Ministerium für
Erziehung und Hochschulwesen der Volksrepu-
blik Polen werden absolvierten Akademikern
Stipendien im Gesamtumfang von jährlich
27 Monaten für einen Studienaufenthalt im an-
deren Land zur Verfügung stellen. Die Stipen-
diaten sollen zum Zeitpunkt des Antrittes ihres
Stipendiums das 35. Lebensjahr nicht über-
schritten haben.

10. Das Bundesministerium für Unterricht der
Republik Österreich und das Ministerium für
Hochschulwesen der Volksrepublik Polen werden
jährlich eine aus drei Pädagogen bestehende Dele-
gation für jeweils bis zu acht Tagen zum Zwecke
des Studiums ausgewählter Fragen auf dem Ge-
biete des allgemein- und berufsbildenden Schul-
wesens einladen.

11. Die Vertragschließenden Parteien werden
zum Zwecke der Bekanntmachung mit den
Methoden der Erwachsenenbildung und dem
System der außerschulischen Jugenderziehung im
anderen Land jährlich je zwei Fachleute auf dem
Gebiete der Volkserziehung austauschen.

12. Das Bundesministerium für Unterricht der
Republik Österreich und das Ministerium für
Erziehung und Hochschulwesen der Volks-
republik Polen werden auf Wunsch der anderen
Seite Materialien austauschen, die die Organisa-
tion des Schulwesens, Programme sowie Unter-
richtspläne, Schulbücher und andere Veröffent-
lichungen umfassen, die das Gebiet des Unter-
richts und des Hochschulwesens betreffen.

13. Die Vertragschließenden Parteien werden
sich um die gegenseitige Abhaltung von Lehr-
mittelausstellungen bemühen.
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14. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Zusammenarbeit zwischen dem Österreichi-
schen Staatsarchiv und der polnischen Direktion
der Staatlichen Archive, insbesondere den Aus-
tausch von Informationen, von Fachliteratur und
Mikrofilmen unter Wahrung des Grundsatzes der
Reziprozität unterstützen. Sie werden ferner den
Austausch von Archivaren ermutigen, wobei die
Kosten dieses Austausches jeweils vom Sende-
staat zu tragen sein werden.

15. Die Vertragschließenden Parteien werden
den Austausch von Fachleuten auf den Gebieten
des Gesundheitswesens, der sozialen Fürsorge
und der Pharmazie ermutigen.

16. Die Vertragschließenden Parteien werden
Publikationen und Dokumentation austauschen,
welche die Gebiete des Gesundheitswesens und
der sozialen Fürsorge betreffen.

II. KULTUR UND KUNST

17. Die Vertragschließenden Parteien werden
den Austausch von Solisten und künstlerischen
Ensembles ermutigen, und zwar auf nichtkom-
merzieller wie auch auf kommerzieller Grund-
lage (über Vermittlung von Impresarii).

18. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Teilnahme ihrer Künstler und Ensembles an
internationalen künstlerischen Veranstaltungen
im anderen Land sowie von Juroren des anderen
Landes an ihren künstlerischen Wettbewerben er-
mutigen.

19. Die Vertragschließenden Parteien werden
direkte Kontakte zwischen den Theatern beider
Länder und insbesondere die Fortsetzung der in
den Jahren 1966 und 1967 begonnenen Zusam-
menarbeit zwischen dem Burgtheater in Wien
und dem Nationaltheater in Warschau ermutigen.
Sie werden die Möglichkeit der Durchführung
eines neuerlichen Austauschgastspieles dieser
beiden Theater prüfen.

20. Die Vertragschließenden Parteien werden
einen direkten Kontakt sowie den Austausch von
Regisseuren, Bühnenbildnern, Choreographen
und Solisten zwischen der Staatsoper Wien und
dem Großen Theater in Warschau unterstützen,
wobei die Kosten jeweils von der interessierten
Institution getragen werden sollen.

21. Die Vertragschließenden Parteien werden
die gegenseitige Entsendung von jährlich je einem
Journalisten (Kritiker) und je einem Beobachter
zu folgenden internationalen künstlerischen Ver-
anstaltungen unterstützen:

a) Salzburger Festspiele,

b) Internationales Festival zeitgenössischer
Musik „Warschauer Herbst".
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Die Kosten eines zehntägigen Aufenthaltes dieser
Personen trägt jeweils die empfangende Partei.
Die Nominierung der österreichischen Teilneh-
mer an diesem Austausch soll jeweils bis 1. Juni,
die der polnischen Teilnehmer jeweils bis
1. März des betreffenden Jahres erfolgen.

22. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Einladung von Vortragenden durch künst-
lerische Hochschulen zur Durchführung von Vor-
trägen und Lehrveranstaltungen ermutigen.

23. Die Vertragschließenden Parteien werden
Besuche von Fachleuten des anderen Landes er-
mutigen, die den Zweck verfolgen, die Tätig-
keiten des anderen Landes auf den Gebieten des
Theaters, einschließlich des Musiktheaters, und des
Konzertwesens kennenzulernen. Die Kosten
solcher Besuchsreisen werden von den interessier-
ten Institutionen getragen werden.

24. Die Vertragschließenden Parteien werden
führende Persönlichkeiten des Kulturlebens aus-
tauschen, wobei die Gesamtdauer der Aufenthalte
in jedem Lande jährlich sechs Wochen betragen
soll.

25. Die Vertragschließenden Parteien werden
die direkte Zusammenarbeit zwischen dem öster-
reichischen Komponistenbund und der öster-
reichischen Gesellschaft für Musik einerseits und
dem polnischen Komponistenverband andererseits
zum Zwecke des Austausches von Personen und
Material (Publikationen, Partituren, Tonaufnah-
men usw.) ermutigen. Dabei soll der Verbreitung
und Aufführung von Werken zeitgenössischer
Komponisten besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet werden.

26. Die Vertragschließenden Parteien werden
den Austausch von Einzel- oder Gruppenaus-
stellungen zwischen Künstlervereinigungen und
Galerien ermutigen.

27. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Möglichkeit des Austausches von Ausstellun-
gen aus Beständen ihrer Museen prüfen.

28. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Zusammenarbeit zwischen dem Kunsthisto-
rischen Museum in Wien und dem National-
museum in Warschau unterstützen.

29. Die Vertragschließenden Parteien werden
einander jährlich Kunststipendien in einem Ge-
samtausmaß von 36 Monaten gewähren.

30. Die Vertragschließenden Parteien werden
die direkte Zusammenarbeit zwischen der Öster-
reichischen Gesellschaft für Literatur sowie dem
Österreichischen Schriftstellerverband und dem
Verband der polnischen Schriftsteller zum Zwecke
des Austausches von Personen, Publikationen und
Informationen ermutigen.
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31. Die Vertragschließenden Parteien werden
sich bemühen, zumindest ein Stipendium für
Übersetzer literarischer Werke des anderen Lan-
des zu gewähren.

32. Die Vertragschließenden Parteien werden
die direkte Zusammenarbeit zwischen Verlagen
unterstützen sowie gegenseitige Besuche der Ver-
treter der einzelnen Verlage und Buchhändler zur
Anknüpfung von Kontakten und zum Austausch
von Informationen, die gegenseitige Zusendung
von wertvollen literarischen Werken zur Erleich-
terung der Übersetzung sowie den Austausch
von Ausstellungen, Büchern usw. fördern.

33. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Zusammenarbeit zwischen der Filmabteilung
der Akademie für Musik und darstellende Kunst
in Wien und der Staatlichen höheren Theater-
und Filmschule in Lodz unterstützen.

34. Die Vertragschließenden Parteien werden
den Austausch von Dokumentarfilmen, wissen-
schaftlichen Filmen und insbesondere von Unter-
richtsfilmen auf nichtkommerzieller Basis fördern.
Bei dem Austausch von Unterrichtsfilmen werden
auf österreichischer Seite die Bundesstaatliche
Hauptstelle für Lichtbild und Bildungsfilm, auf
polnischer Seite die Zentraldirektion des Haupt-
verbandes für Filmwesen als Partner auftreten.
Die Vertragschließenden Parteien werden ein-
ander über die Produktion von Unterrichts-
filmen informieren.

35. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Anknüpfung von Kontakten zwischen der
Akademie der bildenden Künste in Wien und der
Akademie der schönen Künste in Warschau zum
Zwecke eines Austausches von Professoren und
Studierenden, Ausstellungen usw. unterstützen.
Der Umfang dieser Zusammenarbeit wird auf
direktem Wege zwischen den beiden Akademien
festgelegt werden.

36. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Anknüpfung von Kontakten zwischen der
Akademie für Musik und darstellende Kunst in
Wien und der Staatlichen Hochschule für Musik
in Warschau unterstützen. Der Umfang dieser
Zusammenarbeit wird von den beiden Akademien
auf direktem Weg festgelegt werden.

37. Die Österreichische Nationalbibliothek und
die Nationalbibliothek in Warschau werden ihre
Zusammenarbeit ausbauen.

38. Die Vertragschließenden Parteien werden
alljährlich bis zu zwei Bibliothekare für die
Dauer von insgesamt 14 Tagen einladen, wobei
die Kosten von der einladenden Seite getragen
werden.

39. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Zusammenarbeit auf den Gebieten der Denk-
malpflege und der Konservierung von Kunst-
werken sowie bei archäologischen Ausgrabungen
ermutigen.
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40. Die Vertragschließenden Parteien werden
jährlich bis zu zwei Fachkräfte auf dem Gebiet
der Denkmal- und Kunstpflege für jeweils zehn
Tage austauschen und einen Erfahrungsaustausch
auf diesem Gebiet pflegen.

41. Die Vertragschließenden Parteien werden
den Austausch von Publikationen und von Zeit-
schriften auf dem Gebiete der Architektur
zwischen den in Frage kommenden österreichi-
schen Institutionen und der Vereinigung polni-
scher Architekten unterstützen.

42. Die Vertragschließenden Parteien begrüßen
die Tätigkeit des Österreichischen Kulturinsti-
tutes (Czytelnia austriacka) in Warschau und des
Polnischen Leseraumes in Wien und werden
deren Tätigkeit ihre Unterstützung angedeihen
lassen.

43. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Zusammenarbeit der Österreichischen
UNESCO-Kommission und des polnischen
UNESCO-Komitees unterstützen.

III. RUNDFUNK UND FERNSEHEN

44. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Zusammenarbeit zwischen der Österreichi-
schen Rundfunkgesellschaft m. b. H. und dem
Komitee für Rundfunk und Fernsehen „Polni-
sches Radio und Fernsehen" ermutigen. Die Ver-
tragschließenden Parteien würden das Zustande-
kommen einer direkten Vereinbarung zwischen
den beiden Institutionen begrüßen.

45. Die Vertragschließenden Parteien werden
die Aufnahme von Kontakten durch das Institut
für Musik, Tanz und Theater in den Massen-
medien (IMDT) in Wien mit den zuständigen
polnischen Stellen ermutigen.

IV. SPORT UND FREMDENVERKEHR

46. Die Vertragschließenden Parteien werden
Kontakte auf den Gebieten des Sports und des
Fremdenverkehrs ermutigen.

47. Jede der Vertragschließenden Parteien wird
zum Zweck des Erfahrungsaustausches Fachleute
des anderen Landes auf den Gebieten der Leibes-
erziehung und des Sports für die Dauer von
höchstens 30 Tagen aufnehmen.

48. Die österreichische Vertragspartei wird im
Jahre 1970 ein oder zwei polnischen Fachleuten
auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs für eine
Gesamtdauer von 14 Tagen die Möglichkeit
bieten, die Ausbildung auf diesem Gebiet an der
Hochschule für Welthandel in Wien und an
anderen in Frage kommenden österreichischen
Institutionen kennenzulernen.

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

49. Das vorstehende Übereinkommen schließt
die Möglichkeit zusätzlicher Vereinbarungen über
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die kulturelle und wissenschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen den Vertragschließenden Parteien
sowie zusätzliche finanzielle Vereinbarungen auf
diesen Gebieten nicht aus.

50. Vor Ablauf der Gültigkeit dieses Überein-
kommens werden die Vertragschließenden Par-
teien in Wien ihre Erfahrungen über die Resul-
tate der Zusammenarbeit austauschen und über
den Abschluß eines Kulturabkommens ver-
handeln.

51. Die Vertragschließenden Parteien werden
ihre Zusammenarbeit auf technisch-wissenschaft-
lichem Gebiet intensivieren. Sie nehmen in Aus-
sicht, zum ehestmöglichen Zeitpunkt Verhand-
lungen über den Abschluß eines Abkommens
über technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit
aufzunehmen.

52. Der Anhang über die finanziellen Bestim-
mungen bildet einen Bestandteil dieses Überein-
kommens.

53. Die Vertragschließenden Parteien werden
die finanziellen Verpflichtungen, die aus den
oben erwähnten Vereinbarungen resultieren,
nach Zuweisung der Budgetmittel von den zu-
ständigen staatlichen Institutionen vollziehen.
Die Vertragschließenden Parteien werden be-
müht sein, die entsprechenden, zur Erfüllung des
Übereinkommens notwendigen Summen bereit-
zustellen.

54. Dieses Übereinkommen tritt einen Monat
nach Unterzeichnung in Kraft und bleibt zwei
Jahre wirksam.

Geschehen zu Warschau, am 9. Juni 1970 in
doppelter Urschrift, in deutscher und polnischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen ver-
bindlich sind.

FÜR DIE ÖSTERREICHISCHE BUNDES-
REGIERUNG:

Dr. Johannes Proksch m. p.

ao. u. bev. Botschafter

FÜR DIE REGIERUNG DER VOLKS-
REPUBLIK POLEN:

Adam Willmann m. p.

Staatssekretär im Außenministerium

A N H A N G

Finanzielle Bestimmungen
I. Für die Reise- und Aufenthaltskosten von

Personen im Rahmen des vorliegenden Überein-
kommens — mit Ausnahme des Austausches auf
kommerzieller Basis sowie des Austausches von
Stipendiaten — gilt folgende Regelung:
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1. Die entsendende Partei trägt die Reisekosten
bis zum Bestimmungsort und zurück. Die
empfangende Partei trägt die Reisekosten auf
ihrem Territorium, sofern diese Reisen im
vorher festgelegten Aufenthaltsprogramm der
betreffenden Personen vorgesehen sind.

2. Die empfangende Partei trägt die Unter-
kunftskosten und stellt einen Geldbetrag für
die Bedeckung der Aufenthaltskosten sowie
für kleinere Ausgaben zur Verfügung.

3. Beim Austausch von Künstlergruppen wer-
den die finanziellen Bedingungen in jedem
Fall besonders vereinbart werden.

4. Die finanziellen Bedingungen eines Engage-
ments von Vortragenden und Experten wer-
den zwischen den interessierten Institutionen
vereinbart werden.

II. Bezüglich des Stipendiatenaustausches wird
vereinbart:

5. Jede der Vertragschließenden Parteien zahlt
Stipendien entsprechend den im eigenen Staat
gültigen Richtlinien.

6. Jede der Vertragschließenden Parteien ent-
scheidet über die Bezahlung der Reisekosten
der von ihr entsendeten Stipendiaten. Pol-
nischerseits werden die Reisekosten der von
Polen nach Österreich entsandten Stipendiaten
getragen.

7. Die empfangende Partei deckt die Kosten
jener Reisen innerhalb ihres Territoriums, die
für die Verwirklichung des im vorhinein ver-
einbarten Studienprogrammes des Stipendia-
ten erforderlich sind.

8. Bei Reisen von Stipendiaten außer Landes
während der Stipendienlaufzeit kann das
Stipendium nur dann weiterbezogen werden,
wenn die empfangende Partei ihre Zustim-
mung erteilt hat und die betreffende Reise
auf eigene Kosten der Stipendiaten erfolgt.

9. Die empfangende Partei deckt nicht die Reise-
kosten des Stipendiaten während der Ferien.
Diese Kosten werden entsprechend den Be-
stimmungen in jedem Staate geregelt. An-
sonsten gelten die Genehmigungsbestimmun-
gen des Punktes 8 dieses Anhanges sinnge-
mäß.

10. Sofern keine besondere Regelung getroffen
wird, wird die Deckung der Kosten, die mit
der Organisation von Ausstellungen verbun-
den sind, folgendermaßen geregelt werden:
a) Die entsendende Partei deckt: Alle Kosten,

die durch Transport bis zum ersten Be-
stimmungsort im Empfangslande ent-
stehen.
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Die empfangende Partei deckt: Die Kosten
des Transportes zu weiteren Bestimmungs-
orten des eigenen Landes, die Kosten der
Installierung der Ausstellung sowie die
Werbekosten einschließlich Katalog. Wei-
ters trägt die empfangende Partei die
Kosten der Rücksendung der Ausstellung
in das Ursprungsland. Falls die Ausstellung
in ein drittes Land gesendet werden sollte,
wird die empfangende Partei die Trans-
portkosten bis zum Bestimmungsort
tragen. Diese Kosten dürfen jedoch nicht
höher sein als die Kosten der Rücksendung
in das Ursprungsland.

b) Die entsendende Partei trägt die Ver-
sicherungskosten. Im Schadensfalle ist die
empfangende Partei verpflichtet, ihr alle
Unterlagen, die diesen Schaden betreffen,
zu übermitteln, um so der entsendenden
Partei die Möglichkeit einer Entschädigung
durch die Versicherung zu ermöglichen.
Die Kosten der Erstellung dieser Doku-
mente gehen zu Lasten der empfangenden
Partei. Die empfangende Partei wird sich
verpflichten, alle Sorgfalt aufzuwenden,
um der Ausstellung einen optimalen
Schutz zu sichern.

c) Die allfälligen Aufenthaltskosten eines
Ausstellungskommissärs gehen zu Lasten
der empfangenden Partei.

Das Übereinkommen ist gemäß Punkt V Z. 54 am 9. Juli 1970 in Kraft getreten.

Kreisky

279.

A B K O M M E N
zwischen dem Bundesminister für Verkehr
und verstaatlichte Unternehmungen der
Republik Österreich und dem Minister für
Verkehrswesen der Volksrepublik Bulgarien
über die Beförderung von Personen im inter-
nationalen Kraftfahrlinienverkehr zwischen

den Vertragsstaaten

Der Bundesminister für Verkehr und ver-
staatlichte Unternehmungen der Republik Öster-
reich und der Minister für Verkehrswesen der
Volksrepublik Bulgarien sind, geleitet von dem
Bestreben, die Beförderung von Personen im
internationalen Kraftfahrlinienverkehr (ein-
schließlich Transitlinien) auf der Straße mit
Kraftfahrzeugen, die in den beiden Staaten zu-
gelassen sind, zwischen den Vertragsstaaten zu
regeln, übereingekommen wie folgt:
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Artikel I

Im Sinne dieses Abkommens
a) wird als Autobus jedes Fahrzeug bezeichnet,

das seiner Konstruktion und seiner Ausrüstung
nach geeignet ist, einschließlich des Fahrers mehr
als neun Personen zu befördern, und für diesen
Zweck bestimmt ist;

b) gilt als Kraftfahrlinienverkehr die Beförde-
rung von Personen mittels Autobussen auf be-
stimmten Fahrtstrecken nach veröffentlichten
Fahrplänen und Tarifen und mit der Berechti-
gung, an den Ausgangs- und Endpunkten sowie
an den genehmigten Haltestellen der Zwischen-
strecken Reisende aufzunehmen und abzusetzen.

Artikel II

(1) Zur Einrichtung und Führung einer inter-
nationalen Kraftfahrlinie sind Konzessionen der
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten er-
forderlich.

(2) Die zuständigen Behörden der Vertrags-
staaten erteilen die Konzession für den in ihrem
Staate verlaufenden Streckenteil unter den in
ihren gesetzlichen sowie sonstigen Rechtsvor-
schriften vorgesehenen Voraussetzungen. Eine
Konzession kann jedenfalls verweigert werden,
wenn die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet ist.
Demnach ist bei Erteilung einer Kraftfahrlinien-
konzession an einen Unternehmer des einen
Staates auch an einen geeigneten Unternehmer
des Vertragsstaates eine Kraftfahrlinienkonzession
für dieselbe Strecke und zu den gleichen Bedin-
gungen zu erteilen, wenn dies verlangt wird.
Dieser Antrag kann auch zu einem späteren
Zeitpunkt gestellt werden.

Artikel III

Die zuständigen Behörden werden Kon-
zessionen für den internationalen Kraftfahr-
linienverkehr nur zur Beförderung von Personen
über die Grenzen der Vertragsstaaten erteilen;
die Bedienung des Lokalverkehrs wird nicht ge-
nehmigt.

Artikel IV

Die zuständige Behörde wird der zuständigen
Behörde des Vertragsstaates Anträge, die von
Transportunternehmungen ihres Staates zur
Einrichtung von Kraftfahrlinien zur Genehmi-
gung eingereicht wurden, übermitteln; dies
spätestens drei Monate vor dem beabsichtigten
Betriebsbeginn.

Folgende Daten sind bekanntzugeben:
— Name und Anschrift der Transportunter-

nehmung,
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— Fahrtstrecke (einschließlich Grenzüber-
gänge),

— Fahrplan,
— Tarife,
— Haltestellen zum Ein- und Aussteigen,
— vorgesehene Betriebsperiode.

Artikel V

(1) Die Vertreter der zuständigen Behörden
der Vertragsstaaten werden einander erforder-
lichenfalls treffen, um zu beraten:

a) die zu führenden Kraftfahrlinien,

b) die Fahrpläne,
c) die Beförderungsbedingungen,
d) die Fahrpreise,
e) Anträge von Unternehmungen auf Ein-

schränkung oder Einstellung von Kraft-
fahrlinien.

(2) In dringenden Fällen werden die zuständi-
gen Behörden einander die beabsichtigte Ent-
scheidung fernmündlich mitteilen.

Artikel VI

Die Fahrpläne der bestehenden internationalen
Kraftfahrlinien sind in den gleichartigen offi-
ziellen Veröffentlichungen (Kursbuch) der Ver-
tragsstaaten zu verlautbaren.

Artikel VII

Zum Zwecke der Beaufsichtigung der auf
Grund dieses Abkommens eingerichteten Kraft-
fahrlinien übermitteln die zuständigen Behörden
der Vertragsstaaten einander je zwei nicht auf
Namen lautende Dauerfreifahrtausweise, die für
alle internationalen Kraftfahrlinien zwischen den
Vertragsstaaten gelten.

Artikel VIII

(1) Wenn eine Unternehmung oder ihre
Organe wegen Übertretung der Gesetze und
sonstigen Rechtsvorschriften, insbesondere des
Straßenverkehrs-, des Kraftfahrrechtes, des Paß-,
Zoll- und Devisenrechtes, in einem Vertragsstaat
bestraft wurde, wird die zuständige Behörde
gegen diese Unternehmung vorgehen, soweit die
Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften dies
vorsehen.

(2) Wird die einer Unternehmung erteilte Kon-
zession zur Einrichtung einer Kraftfahrlinie von
einer der beiden Behörden zurückgenommen, ist
die zuständige Behörde des anderen Staates hie-
von umgehend schriftlich zu verständigen. In
diesem Falle ist die zuständige Behörde des Ver-
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tragsstaates berechtigt, an Stelle dieser Unter-
nehmung eine andere Unternehmung für die
Führung der Kraftfahrlinie in Vorschlag zu
bringen.

Artikel IX

Dieses Abkommen tritt 30 Tage nach seiner
Unterzeichnung für unbestimmte Zeit in Kraft.
Es kann unter Einhaltung einer dreimonatigen
Frist zu jedem Jahresende schriftlich gekündigt
werden.

Geschehen zu Sofia, am 8. Juli 1970, in zwei-
facher Urschrift in deutscher und bulgarischer
Sprache, wobei jede der beiden Fassungen
gleichermaßen verbindlich ist.

Für den Bundesminister für Verkehr und ver-
staatlichte Unternehmungen der Republik

Österreich:

Wild m. p.

Für den Minister für Verkehrswesen der Volks-
republik Bulgarien:

Monov m. p.

Das vorliegende Abkommen ist gemäß seinem Artikel IX am 7. August 1970 in
Kraft getreten.

Häuser
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